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Änderungsantrag 

der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Helmut Brun-
ner, Jürgen W. Heike, Bernd Kränzle, Andreas Lorenz, Dr. Franz 
Rieger, Andreas Schalk, Karl Straub, Manuel Westphal CSU 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Errichtung des Baye-
rischen Obersten Landesgerichts 
(Drs. 17/22094) 

Der Landtag wolle beschließen: 

§ 6 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 5 Nr. 1 am ………. und 

2. § 2 Nr. 8, 12 und 13 sowie §§ 3 und 4 am ………. in Kraft.“ 

 

 

Begründung: 

Der bisherige Inhalt von § 6 Abs. 2 wird zu § 6 Abs. 2 Nr. 2. 

Mit der Einfügung von § 6 Abs. 2 Nr. 1 wird die Möglichkeit geschaf-
fen, § 5 Nr. 1 noch vor Errichtung des Gerichts in Kraft zu setzen. 
Damit kann der Präsident oder die Präsidentin des Bayerischen 
Obersten Landesgerichts so ernannt werden, dass dem Gericht un-
mittelbar mit Errichtung ein Präsident/eine Präsidentin vorsteht. Dies 
ist für einen sorgfältigen Aufbau sinnvoll. 
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Beschlussempfehlung und 
Bericht 

des Ausschusses für Verfassung, Recht und 
Parlamentsfragen 

1. Gesetzentwurf der Staatsregierung  

Drs. 17/22094 

zur Errichtung des Bayerischen Obersten Lan-
desgerichts 

2. Änderungsantrag der Abgeordneten Pet-
ra Guttenberger, Tobias Reiß, Helmut Brunner 
u.a. CSU 

Drs. 17/22902 

zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Er-
richtung des Bayerischen Obersten Landesge-
richts 
(Drs. 17/22094) 

I. Beschlussempfehlung: 

Z u s t im m u n g  

Berichterstatterin: Petra Guttenberger 
Mitberichterstatter: Franz Schindler 

II. Bericht: 

1. Der Gesetzentwurf wurde dem Ausschuss für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen fe-
derführend zugewiesen. Der Ausschuss hat 
den Gesetzentwurf federführend beraten und 
endberaten. 
Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen und der Ausschuss für Fragen des öf-
fentlichen Dienstes haben den Gesetzentwurf 
mitberaten. 
Zum Gesetzentwurf wurde der Änderungsan-
trag Drs. 17/22902 eingereicht. 

2. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf in seiner 94. Sitzung am 14. Juni 
2018 beraten und e i n s t i m m i g  Zustimmung 
empfohlen. 

3. Der Ausschuss für Staatshaushalt und Finanz-
fragen hat den Gesetzentwurf in seiner 202. 
Sitzung am 27. Juni 2018 mitberaten und mit 
folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 

4. Der Ausschuss für Fragen des öffentlichen 
Dienstes hat den Gesetzentwurf und den Än-
derungsantrag Drs. 17/22902 in seiner 76. Sit-
zung am 3. Juli 2018 mitberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss mit folgendem Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen mit der Maßgabe, 
dass § 6 Abs. 2 wie folgt gefasst wird: 

„(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 5 Nr. 1 am ………. und 

2. § 2 Nr. 8, 12 und 13 sowie §§ 3 und 4 am 
………. in Kraft.“ 

 
Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/22902 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Enthaltung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme seine Erledigung gefun-
den. 

5. Der federführende Ausschuss hat den Ge-
setzentwurf und den Änderungsantrag Drs. 
17/22902 in seiner 96. Sitzung am 5. Juli 2018 
endberaten. 
 
Hinsichtlich des Gesetzentwurfes hat der Aus-
schuss e i n s t im m i g  Zustimmung empfohlen 
mit der Maßgabe, dass folgende Änderungen 
durchgeführt werden: 
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1. In § 2 einleitender Satzteil werden die Wör-
ter „das zuletzt durch Art. 73a Abs. 11 des 
Gesetzes vom 22. März 2018 (GVBl. 
S. 118) geändert worden ist“ durch die 
Wörter „das zuletzt durch Art. 37a Abs. 3 
des Gesetzes vom 26. Juni 2018 
(GVBl. S. 438) geändert worden ist“ er-
setzt.  
 

2. In § 3 einleitender Satzteil werden die Wör-
ter „das zuletzt durch Art. 7a des Gesetzes 
vom 24. April 2017 (GVBl. S. 78) geändert 
worden ist“ durch die Wörter „das zuletzt 
durch Art. 39b Abs. 8 des Gesetzes vom 
15. Mai 2018 (GVBl. S. 230) geändert 
worden ist“ ersetzt. 
 

3. In § 3 Nr. 4 wird hinsichtlich Art. 104 Satz 1 
als Datum der „1. Februar 2019“ eingefügt. 
 

4. In § 4 Nr. 3 Satz 1 Buchst. b wird hinsicht-
lich Art. 33a Abs. 2 Satz 1 als Datum der 
„1. Februar 2019“ eingefügt. 
 

5. In § 5 Nr. 8 Buchst. b wird hinsichtlich 
Art. 72a Abs. 2 Satz 1 als Datum der 
„1. August 2019“ eingefügt. 
 

6. In § 6 Abs. 1 wird als Datum des Inkrafttre-
tens der „15. September 2018“ eingefügt. 
 

7. § 6 Abs. 2 wird wie folgt gefasst: 
„(2) Abweichend von Abs. 1 treten 

1. § 5 Nr. 1 am 18. Juli 2018 und 
2. § 2 Nr. 8, 12 und 13 sowie §§ 3 und 

4 am 1. Februar 2019 in Kraft.“ 
 

8. In § 6 Abs. 3 wird als Datum des Außer-
krafttretens der „14. September 2018“ ein-
gefügt. 
 

Hinsichtlich des Änderungsantrags Drs. 
17/22902 hat der Ausschuss mit folgendem 
Stimmergebnis:  
 CSU: Zustimmung 
 SPD: Zustimmung 
 FREIE WÄHLER: Zustimmung 
 B90/GRÜ: Ablehnung 
Z u s t im m u n g  empfohlen. 
Der Änderungsantrag hat durch die Aufnahme 
in die Stellungnahme des Ausschusses für 
Verfassung, Recht und Parlamentsfragen in 
der Fassung der Endberatung seine Erledi-
gung gefunden. 

Franz Schindler 
Vorsitzender 

 



Redner zu nachfolgendem Tagesordnungspunkt

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet
Abg. Petra Guttenberger
Abg. Franz Schindler
Abg. Peter Meyer
Abg. Dr. Martin Runge
Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback



Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Ich rufe Tagesordnungspunkt 11 auf:

Gesetzentwurf der Staatsregierung

zur Errichtung des Bayerischen Obersten Landesgerichts (Drs. 17/22094) 

- Zweite Lesung -

hierzu:

Änderungsantrag der Abgeordneten Petra Guttenberger, Tobias Reiß, Helmut 

Brunner u. a. (CSU)

(Drs. 17/22902) 

Die Gesamtredezeit der Fraktionen beträgt gemäß der Vereinbarung im Ältestenrat 

24 Minuten. Die Redezeit der Staatsregierung orientiert sich dabei an der Redezeit der 

stärksten Fraktion.

Ich eröffne die Aussprache. Erste Rednerin ist Frau Kollegin Guttenberger von der 

CSU. Bitte schön, Frau Kollegin, Sie haben das Wort.

Petra Guttenberger (CSU): Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten 

Damen und Herren! Ein funktionierender, ein starker Rechtsstaat – das ist die Basis 

für alles, was ein Gemeinwesen ausmacht. Nur dort, wo es Sicherheit gibt, nur dort, 

wo es Verlässlichkeit und ein effizientes Rechtssystem gibt, auf dessen Wirken sich 

der Bürger, die Bürgerin tatsächlich verlassen kann, werden Investitionen getätigt, nur 

dort kann sich Freiheit entwickeln, und letztendlich kann nur dort wirklich Entwicklung 

stattfinden, an der alle Mitglieder eines Gemeinwesens teilhaben.

Das Bayerische Oberste Landesgericht ist eine solche Institution, die es vermag, das 

Rechtssystem zusätzlich zu stärken.

(Zuruf von der SPD)
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Mit seiner Zuständigkeit wird das Bayerische Oberste Landesgericht auch deutsch-

landweit Zeichen setzen. Das Bayerische Oberste Landesgericht soll zuständig sein 

für die Entscheidung über Revisionen und Rechtsbeschwerden

Zuruf von der SPD

in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten, über Landesrecht – also all das, was sie im Ein-

führungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz – EGGVG finden –, für Revisionen 

und Rechtsbeschwerden in Bußgeld- und Strafsachen, bei denen die Amtsgerichte er-

stinstanzlich zuständig sind, bei der Anfechtung von Justizverwaltungsakten, die eben-

falls nach dem Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz erfolgen, und bei 

berufsgerichtlichen Verfahren für Heilberufe, Architekten, das Bauwesen und Ähnli-

ches im zweiten Rechtszug.

Für die früheren FGG-Verfahren, für die es auch einmal eine Zuständigkeit eines 

Bayerischen Obersten Landesgerichtes gab, hat sich natürlich durch die Rechtsände-

rung auf Bundesebene keine Zuständigkeit mehr ergeben. Aber ich halte es für wich-

tig, dass wir in Zukunft versuchen, weitere Zuständigkeiten wieder zurück nach Bayern 

zu holen, damit hier in Bayern vor Ort entschieden werden kann. Das Bayerische 

Oberste Landesgericht soll kein Selbstzweck sein, sondern es soll vor allem eine In-

vestition in die Einheitlichkeit der Rechtsprechung sein. Je einheitlicher, je verlässli-

cher die Rechtsprechung ist, umso mehr Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger kann 

sie an sich binden. Nur dann, wenn in einem Rechtsstaat Vertrauen herrscht, findet 

Entwicklung statt. Als besonders wichtig erachten wir auch, dass die Rechtsprechung 

des Bayerischen Obersten Landesgerichts nicht nur in München – dort wird der Sitz 

sein – stattfindet, sondern auch via Außensenate in Bamberg und in Nürnberg; denn 

wir wollen, dass Entwicklung auch im juristischen und im justiziellen Bereich nicht nur 

in München, sondern auch in den übrigen Teilen Bayerns, nämlich in Bamberg und in 

Nürnberg, stattfindet.
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Wir haben zudem einen Änderungsantrag eingereicht. Mit dem soll erreicht werden, 

dass dann, wenn das Bayerische Oberste Landesgericht eingesetzt wird, nämlich zum 

15. September 2018, gleichzeitig auch ein Präsident in seine Position gebracht wird, 

damit dieses Gericht ab diesem Zeitpunkt einen Ansprechpartner hat und handlungs-

fähig ist.Die Alternative – darüber wurde im Ausschuss diskutiert – wäre, dass zum 

15. September ein neues Gericht errichtet wird und erst ab diesem Zeitpunkt damit an-

gefangen wird, nach einem Präsidenten zu suchen. Das wollen wir nicht. Wir wollen, 

dass zu dem Zeitpunkt, an dem das Gericht eingesetzt wird, auch eine Führungsper-

son zur Verfügung steht. Ich persönlich halte es nicht für positiv, wenn diskutiert wird, 

ob es ein Fehler ist, Außensenate zu installieren. Wir sind der festen Überzeugung, 

dass Entwicklung in ganz Bayern stattfinden muss. Deshalb begrüßen wir diese Au-

ßensenate ausdrücklich.

Da wir die einzelnen Punkte dieses Gesetzentwurfs für wichtig und gut ansehen, um 

die Justiz zu stärken und das Rechtsgeschehen positiv zu beeinflussen, werden wir 

diesem Gesetzentwurf nebst dem Änderungsantrag zustimmen.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Frau Kollegin. – Als Nächster 

hat Herr Kollege Schindler von der SPD das Wort. Bitte schön, Herr Kollege.

Franz Schindler (SPD): (Vom Redner nicht autorisiert) Sehr geehrter Herr Präsident, 

liebe Kolleginnen und Kollegen, insbesondere liebe Frau Guttenberger! All das, was 

Sie gesagt haben, war natürlich auch in den Jahren 2003, 2004 und 2005 richtig.

(Beifall bei der SPD)

Nur, damals haben Sie es nicht beachtet. Meine Damen und Herren, zufälligerweise 

fällt die heutige Zweite Lesung zum Gesetzentwurf der Staatsregierung zur Errichtung 

des Bayerischen Obersten Landesgerichts mit der Verkündung des Urteils des OLG 

München zum bereits seit fünf Jahren dauernden NSU-Prozess zusammen. Ich möch-
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te deshalb die Gelegenheit nutzen und sagen, dass der NSU-Prozess trotz seiner lan-

gen Dauer zwar nicht alle Erwartungen erfüllen konnte, insbesondere nicht die der An-

gehörigen der Opfer, und nicht die Erwartung, dass auch die politischen Dimensionen 

des NSU-Verbrechens restlos aufgeklärt werden. Dennoch hat dieser Prozess Maß-

stäbe dafür gesetzt, wie ein freiheitlicher Rechtsstaat mit denen, die ihn bekämpft und 

bekriegt haben, umgeht.

(Beifall bei der SPD und den FREIEN WÄHLERN)

Der Kritik an dem Aufwand, den das Gericht betrieben hat, um zu einem Urteil zu kom-

men, muss entgegengehalten werden, dass es keine Alternative zu dem akribischen 

Vorgehen des Gerichts geben konnte, die strafrechtlich relevante Schuld der Ange-

klagten nachzuweisen. Unsere Aufgabe und die Aufgabe anderer Landtage und des 

Bundestages bleibt es, den noch offenen Fragen weiterhin nachzugehen, zum Beispiel 

der Frage, ob es sich beim NSU tatsächlich nur um ein Trio gehandelt hat, wer die Un-

terstützer an den verschiedenen Tatorten waren und wie nahe V-Leute an den NSU-

Tätern waren.

Meine Damen und Herren, hier gibt es einen Zusammenhang mit dem Bayerischen 

Obersten Landesgericht. Dieses Gericht hat sich in den Zwanzigerjahren des letzten 

Jahrhunderts leider bei Weitem nicht die gleiche Mühe bei der Beurteilung des Hitler-

putsches gegeben und die Entlassung Adolf Hitlers wegen guter Führung aus der Fes-

tungshaft schon nach sechs Monaten angeordnet. Ich will ausdrücklich sagen: Das ist 

Geschichte.

Zum Gesetzentwurf darf ich auf meine Ausführungen in der Ersten Lesung und auf die 

Kritik an der völlig überraschenden und mit keinem sachlichen Argument zu begründ-

enden Abschaffung des Gerichts durch die CSU-Mehrheit im Jahr 2004 verweisen. Ich 

bedaure, dass die Staatsregierung jetzt, 14 Jahre später, nicht die Größe hat, die da-

malige Abschaffung des Gerichts als Fehler einzugestehen, sondern einfach nur nach 

vorne schauen will. Ich weise darauf hin, dass die plötzliche Wiedererrichtung – darum 
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geht es ja – eines Bayerischen Obersten Landesgerichts kurz vor einer Landtagswahl 

natürlich einen gewissen Geschmack hat. So geht man nicht mit einem Gericht um.

(Beifall bei der SPD)

Kurz nach einer Wahl wurde dieses Gericht wegen angeblicher fiskalischer Zwänge 

ohne Not einfach mal abgeschafft, um es dann kurz vor einer anderen Wahl plötzlich 

wieder aus dem Hut zu zaubern, ohne zuzugeben, dass dies eine Wiedererrichtung 

nach einer Abschaffung ist.

Meine Damen und Herren, ich erinnere daran, dass Sie in der Begründung selbst 

schreiben, dass mit der erneuten Errichtung, also nicht der Wiedererrichtung, die 

Rechtskultur Bayerns gestärkt werde. Wohl wahr. Ebenso wahr ist, dass mit der Ab-

schaffung des Bayerischen Obersten die Rechtskultur Bayerns geschwächt worden 

ist, was wir damals heftig kritisiert haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, jetzt kommen Sie daher und glauben allen 

Ernstes, wir sollten all das, was war, wieder vergessen und sollten Ihnen applaudie-

ren, weil Sie gerade einen politischen Knaller brauchen und die Laune haben, ein 

Bayerisches Oberstes Landesgerichts wieder und nicht neu zu errichten.

Wir haben den Gesetzentwurf im Rechtsausschuss ausführlich und im Einzelnen bera-

ten und sowohl dem Gesetzentwurf als auch dem Änderungsantrag der CSU-Fraktion 

trotz Kritik im Einzelnen einstimmig zugestimmt. Die Kritik im Einzelnen bezieht sich 

zum Beispiel auf die Art und Weise, wie der neue Präsident oder die neue Präsidentin 

dieses Obersten Landesgerichts ausgewählt werden soll, nämlich so, wie Sie es 

schon immer gemacht haben, klammheimlich und intransparent, ohne Ausschreibung. 

Die Kritik richtet sich auch dagegen, dass bei dem neuen Bayerischen Obersten Lan-

desgericht keine eigene Staatsanwaltschaft vorgesehen ist.

Das neue Bayerische Oberste Landesgericht kann nicht mehr die gleichen Zuständig-

keiten wie das alte haben, weil in den letzten Jahren im Bundesrecht viele Änderun-
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gen in Kraft getreten sind. Die vorgesehene Struktur, in Bamberg und Nürnberg je-

weils zwei Außensenate zu errichten, ist nachvollziehbar, weil an den 

Oberlandesgerichten in Bamberg und Nürnberg schon seit der Abschaffung des alten 

Bayerischen Obersten Aufgaben des damaligen Gerichts erledigt werden. Dies führt 

aber dazu, dass sich auf absehbare Zeit kein eigenständiger Gerichtskörper herausbil-

den kann, zumal noch nicht einmal geklärt ist, welche Aufgaben die Senate in Mün-

chen haben werden und wie viele Senatsvorsitzende es in München überhaupt geben 

kann und wird.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wissen sehr wohl, dass die bayerische 

Justiz größere und andere Sorgen als die erneute Errichtung eines Bayerischen Ober-

sten Landesgerichts hat, zumal ausweislich der neuesten PEBB§Y-Zahlen immer noch 

mehr als 400 Stellen für Richter und Staatsanwälte fehlen, es auch an Rechtspflegern 

und nichtrichterlichem Personal fehlt, und die Aufgaben des früheren Bayerischen 

Obersten Landesgerichts auch nach dessen Abschaffung von den Oberlandesgerich-

ten sehr gut erledigt worden sind.

Sie waren es, die das Gericht im Jahr 2004 abgeschafft haben. Jetzt stehen Sie in der 

Verpflichtung, Buße zu tun und Wiedergutmachung zu leisten, nicht wir. Wir stimmen 

dennoch aus Überzeugung sowohl dem Gesetzentwurf als auch dem Änderungsan-

trag der CSU zu, weil es hier um ein Stück bayerischer Rechtskultur geht. Wir sind ge-

spannt, was die Staatsregierung aus dem Freibrief, den sie damit erhält, machen wird. 

Es geht darum, wieder ein Bayerisches Oberstes Landesgericht zu schaffen, das die-

ses Namens auch würdig ist. In diesem Sinne stimmen wir zu.

(Beifall bei der SPD)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Herr Kollege Meyer von den FREIEN WÄHLERN das Wort. Bitte schön, Herr Kol-

lege.
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Peter Meyer (FREIE WÄHLER): Sehr verehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und 

Kollegen! In den vergangenen Wochen wurde viel über die Motivlage diskutiert. Liebe 

Frau Kollegin Guttenberger, Sie sind mit den Worten "funktionierender, starker Rechts-

staat" sehr hoch eingestiegen.

(Bernd Kränzle (CSU): Das muss man ja!)

Die passende Antwort darauf kam von Herrn Kollegen Schindler. Deswegen kann ich 

mir nähere Ausführungen ersparen. Ich möchte es vereinfacht darstellen: Wenn mit 

der Wiedereinführung des Bayerischen Obersten erst wieder ein funktionierender, 

starker Rechtsstaat installiert wird, dann bedeutet das: Wir von der CSU lösen die Pro-

bleme, die wir ohne uns gar nicht hätten.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN und den GRÜNEN)

Die Betonung der Rechtssicherheit aufgrund der Vereinheitlichung der obergerichtli-

chen Rechtsprechung mag ja im Ergebnis richtig sein, aber das hatten wir schon frü-

her. Sie von der CSU haben das damals mutwillig aufgegeben, wenn auch einige von 

Ihnen mit der geballten Faust in der Tasche.

Liebe Frau Kollegin Guttenberger, eines wurde mehrfach im Ausschuss angespro-

chen. Herr Kollege Schindler und ich haben es bereits in der Ersten Lesung ge-

sagt:Wenn die CSU in diesem Kontext von der Verfolgung der Heimatstrategie spricht, 

dann ist das nur von hinten her gedacht; denn im Ergebnis bleiben die Richter in Nürn-

berg und Bamberg sitzen. Nachdem die Aufgaben vom Bayerischen Obersten Lan-

desgericht auf die Oberlandesgerichte übergegangen waren, übernahmen diese Ge-

richte die Aufgaben. Das machen sie weiterhin, wenn auch unter anderem 

Dienstsiegel. Nichts ist es mit der Heimatstrategie! Diese gab es zum Zeitpunkt der 

Verlagerung nämlich noch nicht.

Selbst die Wiedereinrichtung ist nur Wunschdenken – auch das hat Kollege Schindler 

schon ausgeführt –; denn die Bundesgesetzgebung hat in den vergangenen Jahren 
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keine Rücksicht mehr auf ein in Bayern bestehendes Oberstes Landesgericht nehmen 

müssen. Deswegen hat man sich dann gewisse Klauseln, die man früher gebraucht 

hatte, erspart.

Lieber Herr Staatsminister, Sie selbst sprechen davon, dass die Zuständigkeiten des 

Bayerischen Obersten Landesgerichts auf Bundesebene erst noch geschaffen werden 

müssten. Das lassen wir jetzt so stehen. Über das Klima in der Koalition müssen wir 

hier nicht diskutieren.

Zum Gesetzentwurf selbst möchte ich noch anmerken, dass wir diesem natürlich zu-

stimmen. Auch die fachliche Richtigkeit der Wiedereinführung des Bayerischen Ober-

sten Landesgerichts haben wir stets betont. In der federführenden Beratung haben wir 

dem Umstand, dass eine Ausschreibung der Stelle der Präsidentin oder des Präsiden-

ten vor deren oder dessen Ernennung nicht vorgesehen ist, keine weitere Beachtung 

geschenkt. Wir sind zwar mit der SPD und den GRÜNEN der Auffassung, dass die 

Spitzenpositionen der Obergerichte auszuschreiben sind. Wir selbst haben bereits 

entsprechende Initiativen in diesem Haus gestartet, aber immer betont, dass die nicht 

erfolgte Ausschreibung bisher nicht zu Fehlbesetzungen geführt hat. Da die isolierte 

Einführung einer Ausschreibung für die Besetzung des Bayerischen Obersten Landes-

gerichts mit diesem Gesetzentwurf keinen Sinn ergibt, haben wir die Formulierung in 

diesem Kontext in der Einzelabstimmung im Ausschuss mitgetragen und nicht wie die 

SPD dagegen gestimmt. Die Besetzung der Spitzenämter wird eines Tages an ande-

rer Stelle zu klären sein.

Genauso tragen wir den Änderungsantrag der CSU mit. Die Kolleginnen und Kollegen 

– es war hauptsächlich eine Kollegin – von den GRÜNEN äußerten einen gewissen 

Verdacht, was es mit der vorgezogenen Ernennung auf sich haben könnte. Ich sehe 

das nicht gar so eng. Mit der jetzt zu beschließenden Änderung geht die Ernennungs-

zuständigkeit halt zum 18. Juli 2018 – ich nehme an, das hängt mit der letzten Kabi-

nettssitzung vor der Sommerpause zusammen – auf die Staatsregierung über. Dann 

möge ab dem 18. Juli eine Ernennungsurkunde gefertigt werden. Auch in dieser kann 

Protokollauszug
137. Plenum, 11.07.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 8



aber als frühestes Datum der Wirksamkeit der 15. September stehen, da das Gericht 

erst ab diesem Zeitpunkt existieren wird. Die Probleme, die manche insoweit sehen, 

sehe ich nicht. Deshalb können wir auch dem Änderungsantrag zustimmen.

Wir stimmen, wie immer angekündigt, dem Gesetzentwurf aus rein fachlichen Grün-

den zu.

(Beifall bei den FREIEN WÄHLERN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Herr Kollege Dr. Runge von der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN das Wort. 

Bitte schön, Herr Kollege.

Dr. Martin Runge (GRÜNE): Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen! Das Baye-

rische Oberste Landesgericht war und ist für uns eine wichtige Instanz. Wir erinnern 

uns – auch Sie erinnern sich –: Wir, in persona vor allem der Kollegin Christine Stahl, 

standen an der Spitze des Widerstands gegen die Abschaffung. Wir werden, wie wir 

es schon im Ausschuss signalisiert haben, der Wiederrichtung zustimmen, wiewohl 

uns bewusst ist – Herr Kollege Schindler hat es heute nochmals ausgeführt –, dass 

wir nur noch ein etwas beschnittenes Bayerisches Oberstes Landesgericht vorfinden 

werden, weil manche Kompetenzen erst auf Bundesebene zu regeln sind.

Wir haben aber wie schon in den vorherigen Sitzungen massive Kritik an dem Verfah-

ren und der Begleitmusik zu üben. Zur Begleitmusik: Das Stichwort "Heimatstrategie" 

ist angesprochen worden. All Ihre schönen Ausführungen – "starkes Zeichen für den 

Rechtsstaat", "Stärkung der Justiz", "mehr Rechtssicherheit" – bedeuten im Umkehr-

schluss nichts anderes, als dass Sie bei der Abschaffung ein schlechtes Zeichen für 

den Rechtsstaat gesetzt, die Justiz geschwächt und die Rechtssicherheit ausgedünnt 

haben. Etwas anderes kann es nicht bedeuten, wenn Sie jetzt die Baustellen, die ich 

genannt habe, aufmörteln wollen.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Protokollauszug
137. Plenum, 11.07.2018 Bayerischer Landtag – 17. Wahlperiode 9

http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000162.html
http://www.bayern.landtag.de:80/www/lebenslauf/lebenslauf_555500000065.html


Das jetzige Verfahren ist ebenso unwürdig wie das Verfahren im Jahr 2003. Damals 

wie heute gab es keinerlei solide Aufgabenkritik. Ein ergebnisoffener Diskussionspro-

zess fand nicht statt. Alles vollzog sich im Schnellverfahren. Wir sagen ganz klar: Das 

ist dem Thema nicht angemessen.

Es gab die Regierungserklärung des neuen Ministerpräsidenten. Dann wurde das 

Ganze durchgehudelt, Herr Minister; anders kann man es nicht benennen. Ein Indiz ist 

der jüngst nachgeschobene Änderungsantrag auf der Drucksache 17/22902, in dem 

es um das Inkrafttreten des Gesetzes geht. Herr Kollege Meyer hat dazu schon aus-

geführt, das Inkrafttreten soll zum 15. September 2018 wirksam werden. § 5 Num-

mer 1 – hier geht es um die Ernennung des Präsidenten – soll aber schon zum 

18. Juli 2018 in Kraft treten.

Mein Vorredner hat von dem "Verdacht" unserer Fraktion gesprochen. So gravierend 

ist das gar nicht. Aber dieser Änderungsantrag dient der Inszenierung. Deswegen 

stimmen wir ihm nicht zu.

An dieser Stelle ist noch einmal anzumerken – ich verweise auf die Redebeiträge im 

federführenden Ausschuss und im Plenum –, dass die Abschaffung durch Stoiber in 

den Jahren 2003 und 2004 mit pekuniären Aspekten begründet wurde. Dazu sagen 

wir: Eine Justiz nach Kassenlage darf es nicht geben. Unser gesamtes Hohes Haus 

sollte darauf hinwirken, dass es dazu nicht mehr kommt.

Herr Kollege Schindler, in der vorherigen Beratung darüber im Plenum haben Sie den 

Kollegen von der CSU angeraten, sich zu schämen bzw. der Kollegin Guttenberger 

sich zumindest fremdzuschämen; sie war ja damals noch nicht dabei.

Ich habe etwas weniger Lautsprechertum und etwas weniger – ich sage es heute noch 

einmal – Großmäuligkeit anempfohlen. Diesbezüglich haben Sie sich in den Beratun-

gen tatsächlich zurückgenommen.
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Frau Guttenberger, Sie haben ausgeführt, Sie hätten ein gutes Gefühl. Das gönnen 

wir Ihnen. Trotzdem gehe ich noch einmal in die Geschichte zurück. Peter Meyer hat 

gesagt, einige CSU-Abgeordnete hätten damals nur mit der Faust in der Tasche der 

Abschaffung zugestimmt. Ja, es gab viele, die protestiert haben. Sie sagten, sie wür-

den bei der Abschaffung nicht mitmachen. Am Schluss haben aber nur noch wenige 

dagegengehalten. Angesichts dessen wären der CSU-Fraktion mehr Selbstbewusst-

sein und weniger Unterwürfigkeit – ich könnte auch sagen: Duckmäusertum – gegen-

über der Exekutive, der Staatsregierung, anzuempfehlen.

(Beifall bei den GRÜNEN – Ingrid Heckner (CSU): Ach Gott!)

Das galt damals, und das gilt heute. Wie gesagt, viele hatten protestiert; dann mach-

ten doch fast alle mit. So erleben wir es auch bei vielen Entscheidungen, die heute an-

stehen.

(Tobias Reiß (CSU): Wir sind auf Augenhöhe!)

Was? Aktionseinheit auf Augenhöhe?

(Ingrid Heckner (CSU): Wir sind auf Augenhöhe!)

Die Augenhöhe vermag ich bisher nicht zu erkennen. Vielleicht schaffen Sie es noch, 

sie herzustellen.

Dem Gesetzentwurf werden wir zustimmen, dem Änderungsantrag aus den genann-

ten Gründen nicht.

(Beifall bei den GRÜNEN)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Kollege. – Als Nächster 

hat Herr Staatsminister Prof. Bausback das Wort. Bitte schön, Herr Staatsminister.

Staatsminister Prof. Dr. Winfried Bausback (Justiz): Herr Präsident, Kolleginnen 

und Kollegen! Die erneute Errichtung des Bayerischen Obersten Landesgerichts ist für 
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die bayerische Justiz und den Rechtsstaat Bayern ein besonders wichtiges Projekt. 

Liebe Petra Guttenberger, verehrter Herr Vorsitzender des Ausschusses Schindler, lie-

ber Kollege Meyer, sehr geehrter Herr Runge, insoweit bedanke ich mich ausdrücklich 

für die breite Zustimmung, die Sie als Vorredner für dieses Projekt signalisiert haben.

Es ist in der Tat ein besonders wichtiges Projekt, das aber in eine Vielzahl von ande-

ren Strukturverbesserungen eingebunden ist. Herr Kollege Schindler hat gesagt, die 

bayerische Justiz habe wahrlich andere Probleme. Auch Kollege Güller hat in der 

Haushaltsdebatte heute Morgen angedeutet, es gebe durchaus andere Dinge, die 

man vorantreiben müsse. Ich möchte den Gesamtzusammenhang darstellen. Wir 

haben seit Verabschiedung des Doppelhaushalts 2013/2014 rund 2.000 neue Stellen 

in der Justiz, auch im Justizvollzug, geschaffen. Wir haben die Strukturen verändert. 

Bei der Generalstaatsanwaltschaft München haben wir eine zentrale Stelle für Extre-

mismusbekämpfung und bei der Generalstaatsanwaltschaft Bamberg eine zentrale 

Stelle für die Bekämpfung von Cyberkriminalität eingerichtet. Zur Bekämpfung von 

Korruption im Gesundheitswesen haben wir Schwerpunktstaatsanwaltschaften gebil-

det.

Ja, zu den Strukturveränderungen und -stärkungen in dieser Zeit gehört auch das 

neue Bayerische Oberste Landesgericht. Dessen Einrichtung erfordert netto zehn 

Stellen mehr. Die übrigen Stellen kommen aus der bisherigen Verwendung an den 

Oberlandesgerichten. Von rund 2.000 neuen Stellen werden zehn für das Bayerische 

Oberste Landesgericht vorgesehen, eine Einrichtung, die – das hat Kollegin Gutten-

berger sehr treffend ausgeführt – für die Rechtseinheitlichkeit in Bayern besonderen 

Stellenwert hat.

Auch vor dem Hintergrund des hohen Stellenwerts, den die Justizpraxis dem Vorha-

ben beimisst, bin ich, Herr Vorsitzender, Frau stellvertretende Vorsitzende, für die sehr 

offene und konstruktive Begleitung des Vorhabens im Rechtsausschuss, aber auch in 

den anderen Ausschüssen dankbar und möchte mich insbesondere für die Diskussion 
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im zuständigen federführenden Ausschuss für Verfassung, Recht und Parlamentsfra-

gen, an der ich selbst teilnehmen konnte, ausdrücklich bedanken.

Kolleginnen und Kollegen, lassen Sie mich einige wesentliche Punkte des Gesetzent-

wurfs und der Diskussion herausgreifen.

Das neue Bayerische Oberste ist bundesweit einmalig und wird das neue Aushänge-

schild der bayerischen Justiz sein. Es knüpft an die große Tradition des Bayerischen 

Obersten an. Dass im Gesetzestitel nicht explizit von einer erneuten Errichtung ge-

sprochen wird, ändert daran nichts. Unser Ministerpräsident hat in seiner Regierungs-

erklärung deutlich zum Ausdruck gebracht, dass es sich um eine erneute Errichtung 

handelt, und auch im Gesetzentwurf selbst wird an verschiedenen Stellen darauf hin-

gewiesen, Kolleginnen und Kollegen.

Meine Damen und Herren, mir ist auch wichtig, zu betonen: Die Auflösung des Ge-

richts hat sich nie gegen das Gericht selbst gerichtet; sie erfolgte damals aus rein fis-

kalischen Gründen. Daher haben wir nunmehr bei der Wiedereinführung auch ein be-

sonderes Augenmerk auf das Gebot sorgsamer Haushaltsführung gelegt. Ich meine 

auch, Kolleginnen und Kollegen, dass man hier nicht rein rückwärtsgewandt argumen-

tieren, sondern die sich nun ergebende Chance für die bayerische Justiz nutzen sollte. 

Diese Chance bestmöglich im Sinne der dritten Gewalt zu nutzen, ist mir ein Kernan-

liegen.

Meine Damen und Herren, der vorliegende Gesetzentwurf sieht die Ausgestaltung des 

Gerichts als Rechtsmittelgericht vor. Damit wirkt das Bayerische Oberste Landesge-

richt gleichsam als Klammer für die Rechtsprechung in Bayern. Durch eine Konzentra-

tion der Musterverfahren in Kapitalanlagesachen wird der Verbraucherschutz gestärkt. 

Die erst kürzlich neu geschaffene Möglichkeit zur Konzentration auch der Musterfests-

tellungsklagen beim Bayerischen Obersten Landesgericht schafft weitere Perspekti-

ven. Durch die Konzentration der verschiedenen Zuständigkeiten im Bereich des Ge-

sellschaftsrechts können weiterhin Rechtssicherheit und kurze Verfahrensdauern 
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gewährleistet werden. Das ist ein wesentlicher Standortfaktor und für die wirtschaftli-

che Entwicklung Bayerns wichtig.

Betrachtet man all dies, so wird die teilweise in der Diskussion verwandte Bezeich-

nung als "Bayerisches Oberstes Light" dieser Bedeutung des neuen Bayerischen 

Obersten nicht gerecht. Auch den Vorwurf, es hätte eine ausführliche Aufgabenkritik 

erfolgen müssen, kann ich nicht nachvollziehen. Die im Gesetzentwurf angelegte 

Struktur, die auch Raum für spätere Aufgabenzuwächse bietet, wurde seitens der 

Richterschaft und seitens der Verbände begrüßt.

Der Entwurf wurde auch in verschiedenen Gesprächen und in der Verbandsanhörung 

diskutiert. Meine Damen und Herren, die Zustimmung war enorm. Insoweit ist für mich 

nicht ersichtlich, warum das Projekt, meine Damen und Herren, zeitlich geschoben 

hätte werden sollen. Dann wäre doch eher der Vorwurf gekommen, die Staatsregie-

rung betreibe eine reine Ankündigungspolitik, setze die Projekte aber nicht um.

Meine Damen und Herren, wir gehen die Sache auch mit der erforderlichen Sorgfalt 

an. Lassen Sie mich das kurz darlegen. Das Gericht wird zum 15. September 2018 er-

richtet werden. Damit gehen auch die ersten Zuständigkeiten in bürgerlich-rechtlichen 

Rechtsstreitigkeiten auf das Gericht in München über. Die Möglichkeit, über den künfti-

gen Präsidenten bereits ab dem 18. Juli zu entscheiden, ändert hieran nichts. Viel-

mehr ist es sinnvoll, die Beschlussfassung des Ministerrates vor der eigentlichen Ein-

richtung herbeizuführen. Die Ernennung soll natürlich erst zum 15. September – das 

wurde schon angesprochen – wirksam werden. Mit der Beschlussfassung des Minis-

terrats kann aber schon eine offizielle Einbeziehung der künftigen Gerichtsleitung in 

den organisatorischen Aufbau erfolgen. Meine Damen und Herren, das ist organisato-

risch sehr sinnvoll. Dies dient einem sorgfältigen, einem sorgsamen Aufbau des Ge-

richts. Hätten wir etwas anderes vorgesehen, wäre doch wieder der Vorwurf gekom-

men, wir würden ohne die notwendige Weitsicht agieren. Am 1. Februar 2019 werden 

dann die weiteren gesetzlich zu übertragenden Aufgaben übergehen.
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Meine Damen und Herren, ich halte es auch weiterhin für richtig und sinnvoll, Außen-

senate einzurichten. Es ist ein Mehrwert für eine Region, wenn dort ein Gericht mit 

diesem Ruf angesiedelt ist. Zudem werden auch vor Ort Beschäftigungs- und Beförde-

rungsmöglichkeiten geschaffen, die sonst eher rar gesät sind. Dies trägt zur Zufrieden-

heit auch der in den Bereichen Nürnberg und Bamberg tätigen Beschäftigten und zur 

Ausgeglichenheit der Rechtsstandorte bei. München wird dadurch nicht vernachläs-

sigt. Würde man die frühere Struktur anlegen, so würden in Bamberg und Nürnberg 

zusammen vier und in München sechs Senate insbesondere im Zivilrecht entstehen. 

Ich bitte aber um Verständnis, dass die genaue Zahl der Senate in München erst zu-

sammen mit dem Präsidenten und dem Präsidium besprochen werden soll. Das ent-

spricht übrigens meinem Verständnis von einem Miteinander in der Justiz.

Auch der Vorwurf, die Außensenate würden zu einer Zersplitterung des Gerichts füh-

ren, lässt sich bei näherer Betrachtung nicht halten. Die Kommunikationsmöglichkei-

ten sind heute so ausgeprägt, dass ein sinnvoller Kontakt zwischen Nürnberg, Bam-

berg und München möglich ist. Auch die Erfahrungen des Bundesgerichtshofs, meine 

Damen und Herren, mit dem auswärtigen Strafsenat in Leipzig zeigen, dass ein sol-

ches Modell funktioniert.

Meine Damen und Herren, Kolleginnen und Kollegen, ich möchte mich abschließend 

noch einmal für die große Unterstützung des Vorhabens in den Ausschüssen bedan-

ken und bitte Sie, im Interesse der Justiz und des Rechtsstaates in Bayern die signal-

isierte Zustimmung zu vollziehen. – Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.

(Beifall bei der CSU)

Erster Vizepräsident Reinhold Bocklet: Danke schön, Herr Staatsminister. – Weite-

re Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist die Aussprache geschlossen. Wir 

kommen zur Abstimmung.

Der Abstimmung liegen der Gesetzentwurf der Staatsregierung auf Drucksa-

che 17/22094, der Änderungsantrag auf Drucksache 17/22902 sowie die Beschluss-
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empfehlung des endberatenden Ausschusses für Verfassung, Recht und Parlaments-

fragen auf Drucksache 17/23197 zugrunde.

Der Ausschuss empfiehlt Zustimmung mit der Maßgabe, dass in den §§ 2 und 3 die 

jeweils letzte Änderung des Gesetz- und Verordnungsblattes aktualisiert wird.

In den §§ 3 und 4 sollen jeweils das Datum "1. Februar 2019" und in § 5 das Datum 

der "1. August 2019" eingefügt werden. In § 6 soll als Datum des Inkrafttretens der 

"15. September 2018" und als Datum des Außerkrafttretens der "14. September 2018" 

eingefügt werden. Abweichend davon treten die in § 6 Absatz 2 bezeichneten Rege-

lungen am "18. Juli 2018" und ebenfalls am "1. Februar 2019" in Kraft. – Im Einzelnen 

verweise ich hierzu auf die Drucksache 17/23197.

Wer dem Gesetzentwurf mit diesen Änderungen zustimmen will, den bitte ich um das 

Handzeichen. – Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER 

und von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Muthmann (fraktionslos). 

Gegenstimmen? – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist so be-

schlossen.

Da ein Antrag auf Dritte Lesung nicht gestellt wurde, führen wir gemäß § 56 der Ge-

schäftsordnung sofort die Schlussabstimmung durch. Ich schlage vor, sie in einfacher 

Form durchzuführen. – Widerspruch dagegen erhebt sich nicht.

Wer dem Gesetzentwurf seine Zustimmung geben will, den bitte ich, sich vom Platz zu 

erheben. Das sind die Fraktionen der CSU, der SPD, der FREIEN WÄHLER und von 

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und der Abgeordnete Muthmann (fraktionslos). Gegen-

stimmen? – Sehe ich keine. Stimmenthaltungen? – Auch nicht. Dann ist so beschlos-

sen.

Das Gesetz ist angenommen. Es hat den Titel: "Gesetz zur Errichtung des Baye-

rischen Obersten Landesgerichts".
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Mit der Annahme des Gesetzentwurfs in der soeben beschlossenen Fassung hat der 

Änderungsantrag von Abgeordneten der CSU-Fraktion auf Drucksache 17/22902 

seine Erledigung gefunden. Das Hohe Haus nimmt davon Kenntnis.
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